
Ausdehnung der Vereinbarung
über die gegenseitige Anerkennung der kantonalen Rechtspraktikantenbewilligun-
gen der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und St. Gallen
auf den Kanton Thurgau

Die Anwaltsaufsichtskommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden, die Anwaltskammer
des Kantons Appenzell Innerrhoden und die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen haben am
29. Oktober bzw. 1. und 5. November 2007 eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerken-
nung der kantonalen Rechtspraktikantenbewilligungen getroffen. Die Vereinbarung ist am
1.Januar 2008 in Kraft getreten.

Am 29. November 2018 ersucht die Anwaltskommission des Kantons Thurgau um Beitritt zur
Vereinbarung. Die oben genannte Vereinbarung wird im Einverständnis der Anwaltsaufsichts-
kommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden, der Anwaltskammer des Kantons Appenzell
Innerrhoden und der Anwaltskammer des Kantons St. Gallen per 1. April 2019 auf den Kanton
Thurgau ausgedehnt.

Die Erweiterung bzw. der Beitritt des Kantons Thurgau wird von den einzelnen Aufsichtsbehör-
den in geeigneter Form bekannt gemacht.
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